
Coronavirus: Bundesrat hebt Massnahmen auf – einzig Maskenpflicht im öffentlichen 

Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen sowie Isolation bleiben noch bis Ende März 

Bern, 16.02.2022 - Ab Donnerstag, 17. Februar 2022, sind Läden, Restaurants, 

Kulturbetriebe und öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Veranstaltungen wieder 

ohne Maske und Zertifikat zugänglich. Aufgehoben sind auch die Maskenpflicht am 

Arbeitsplatz und die Homeoffice-Empfehlung. An seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 

hat der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie 

grösstenteils aufgehoben. Beibehalten werden einzig die Isolation positiv getesteter 

Personen sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in 

Gesundheitseinrichtungen. Diese gelten zum Schutz besonders vulnerabler Personen 

noch bis Ende März 2022; danach erfolgt die Rückkehr in die normale Lage. 

Die epidemiologische Lage entwickelt sich weiter positiv; dank der hohen Immunität in der 

Bevölkerung ist eine Überlastung des Gesundheitssystems trotz der weiterhin hohen 

Viruszirkulation unwahrscheinlich. Damit sind für den Bundesrat die Voraussetzungen für 

eine rasche Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gegeben. Er 

hebt nach Konsultation der Kantone, der Sozialpartner, der Parlamentskommissionen und 

der betroffenen Verbände die meisten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf. 

Seit Mai 2021 

richtet er seine Massnahmen nach der Kapazität des Gesundheitssystems aus. 

Vernehmlassung: Mehrheit für rasche Aufhebung 

Am 2. Februar 2022 hat der Bundesrat zwei Varianten zur Aufhebung der Massnahmen in 

Konsultation geschickt. Die deutliche Mehrheit der 

Teilnehmenden hat sich im Grundsatz dafür ausgesprochen, die meisten verbleibenden 

Massnahmen sofort aufzuheben. Gleichzeitig sprechen sie sich dafür aus, dass die 

Maskentragpflicht in Gesundheitseinrichtungen und im öffentlichen Verkehr beibehalten 

wird, solange die Infektionszahlen hoch bleiben. 

Ab 17. Februar: Fast alle Massnahmen aufgehoben 

Ab Donnerstag, 17. Februar, sind folgende schweizweite Schutzmassnahmen aufgehoben: 

-  die Maskenpflicht in Läden und in Innenbereichen von Restaurants sowie von öffentlich 

zugänglichen Einrichtungen, Betrieben und 

Veranstaltungen 

- die Maskenpflicht am Arbeitsplatz 

- die Zugangsbeschränkungen mittels Zertifikat (3G-, 2G- und 2G+-Regel) zu Einrichtungen 

und Betrieben wie Kinos, Theatern und 

Innenbereichen von Restaurants sowie bei Veranstaltungen  

- die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen 

- die Einschränkungen privater Treffen 

In Absprache mit dem Bundesrat werden auch die freiwilligen Kapazitätsbeschränkungen 

im Detailhandel und in den Seilbahnen aufgehoben. 


